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Überschrift 3.4 Steuerungsintensität 

 

4 Steuerungsinstrumente  

Satz 1-2 Jede Beteiligung ist individuell bezüglich der Steu-

erungsintensität zu beurteilen. Die Steuerungsin-

tensität ergibt sich aufgrund der kommunalpoliti-

schen und wirtschaftlichen Bedeutung und des Ri-

sikopotenzials für den Kreishaushalt. 

 

- entfällt - Zukünftig entfällt die Steuerungsintensi-

tät, sodass einheitlich alle Beteiligungen 

im Dreimonatsrhythmus einen unterjähri-

gen Bericht zur Verfügung stellen. Dies 

ermöglicht Planabweichungen schneller 

zu erkennen und insbesondere auf diese 

mit geeigneten Gegenmaßnahmen zu re-

agieren.  

 

Satz 3 Für alle als steuerungsintensiv eingestuften Betei-

ligungen des Landkreises Aurich sind folgende 
Punkte im Rahmen des Beteiligungscontrollings 

einzuhalten: 

 

Für alle Beteiligungen des Landkreises Aurich sind 

folgende Punkte im Rahmen des Beteiligungscon-
trollings einzuhalten: 

s.o. 

 - Abschluss von Zielvereinbarungen (siehe lfd. Nr. 

3.5) 

- Abschluss von Zielvereinbarungen (siehe lfd. Nr. 

4.1) 

 

Anpassung der geänderten laufenden 

Nummer (Verweis). 

 - Analyse der Wirtschaftspläne (siehe lfd. Nr. 3.6) 

 

- Analyse der Wirtschaftspläne (siehe lfd. Nr. 4.2) s.o. 

 - Analyse des unterjährigen Berichtswesens (siehe 

lfd. Nr. 3.7) mit Blick auf Haushaltsrisiken auf-

grund von Planungsabweichungen 

 

- Analyse des unterjährigen Berichtswesens (siehe 

lfd. Nr. 4.3.1) mit Blick auf Haushaltsrisiken auf-

grund von Planungsabweichungen 

s.o. 

 - Analyse des Jahresabschlusses, der Prüfungsbe-

richte und der Risikoberichte im Zusammenhang  

mit der Feststellung des Jahresabschlusses (lfd. Nr. 

3.8) 
 

 

- Analyse des Jahresabschlusses, der Prüfungsbe-

richte und der Risikoberichte im Zusammenhang 

mit der Feststellung des Jahresabschlusses (siehe 

lfd. Nrn. 4.3.3 und 4.4) 

s.o. 
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Satz 6 Ergibt sich aus der Tätigkeit des Beteiligungscon-

trollings eine besondere Steuerungsintensität, so 

können abweichend von den beschriebenen Be-

richtszyklen Sachstandsberichte angefordert wer-

den. 

 

Im Rahmen des Beteiligungscontrollings können 

abweichend von den beschriebenen Berichtszyk-

len (siehe lfd. Nr. 4.3.1) Sachstandsberichte ange-

fordert werden. 

Einteilung nach Steuerungsintensität ent-

fällt zukünftig, s.o. 

 

Aufnahme eines Verweises zur besseren 

Auffindbarkeit. 

Satz 8-9 Die Steuerungsintensität wird jährlich durch das 

Beteiligungsmanagement im Rahmen der Portfo-

liobetrachtung überprüft. Beteiligungen, die als 

nicht steuerungsintensiv eingeschätzt werden, ob-

liegen nur der Beteiligungsverwaltung. Über die 
Steuerungsintensität entscheidet die Verwaltungs-

leitung. 

 

- entfällt - Einteilung nach Steuerungsintensität ent-

fällt zukünftig, s.o. 

Überschrift 3.5 Zielvereinbarungen 

 

4.1 Zielvereinbarungen Anpassung der Nummerierung 

Überschrift 3.6 Wirtschaftsplan 

 

4.2 Wirtschaftsplan s.o. 

Überschrift 3.7 Berichtswesen 

 

4.3 Berichtswesen s.o. 

Überschrift 3.7.1 Unterjähriges Berichtswesen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.3.1 Unterjähriges Berichtswesen s.o. 
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Satz 4 Die Berichte enthalten folgende Bestandteile: 

 

- Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahres-

ende 

 

- Erläuterung der Abweichungen in den einzel-

nen Planungspositionen 

 

- Ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Ge-

gensteuerung eingeleitet wurden 

Die Berichte enthalten folgende Bestandteile: 

 

- Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahres-

ende 

 

- Erläuterung der Abweichungen in den einzel-

nen Planungspositionen 

 

- Ggf. Benennung der Maßnahmen, die zur Ge-

gensteuerung eingeleitet wurden 
 

- Geplante und davon bereits abgerufene Zu-

wendungen aus dem Kernhaushalt 

 

Satz 4 wird um einen Punkt ergänzt: 

Direkte Übersicht von geplanten Belas-

tungen für den Kernhaushalt zur besse-

ren Einschätzung der Gesamtleistung. 

 

Sätze 5/6 Die Berichtsintensität richtet sich nach der kom-

munalpolitischen Bedeutung der Beteiligung und 

dem Risikopotenzial für den Kreishaushalt. Sie 

ergibt sich aus der Steuerungsintensität (vgl. lfd. 

Nr. 3.4), die der Beteiligung zugeordnet wird. 

 

(…) Die unterjährige Berichterstattung erfolgt für 

alle Beteiligungen zum Ende eines jeden Quartals. 

Einteilung nach Steuerungsintensität ent-

fällt zukünftig, s.o. 

 

In der Folge werden die bisherigen Sätze 

7 bis 9 zu Sätzen 6 bis 8. 

Sätze 9/10  Den Mitgliedern des Ausschusses werden die Be-

richte am Wochenende vor der Sitzung, mindes-

tens jedoch drei Tage vor der Sitzung, zur Verfü-
gung gestellt. Die Vorstellung im Ausschuss erfolgt 

grundsätzlich Mitte bis Ende des zweiten Monats 

des Folgequartals (Februar, Mai, August, Novem-

ber). 

 

Eröffnet den Mitgliedern des Ausschusses 

die verlässliche Möglichkeit der Prüfung 

des Berichtsinhalts und insbesondere des 
Zahlenwerks. 

Überschrift 3.7.3 Risikobericht 

 

4.3.3 Risikobericht Anpassung der Nummerierung 
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Überschrift 3.8 Jahresabschluss 

 

4.4 Jahresabschluss s.o. 

Überschrift 3.9 Fristen 

 

4.5 Fristen s.o. 

Satz 1 Um den Informationsaustausch zu gewährleisten, 

stellen die Beteiligungen dem Beteiligungsmanage-

ment des Kreises die nachfolgend benannten Infor-

mationen binnen der jeweils genannten Fristen un-

aufgefordert und möglichst digital zur Verfügung: 

 

- (…)  

 

- unterjährige Berichte sechs Wochen nach Quar-
tals- (Steuerungsintensität A), Halbjahres- (Steue-

rungsintensität B) oder Jahresende (Steuerungsin-

tensität C), 

Um den Informationsaustausch zu gewährleisten, 

stellen die Beteiligungen dem Beteiligungsmanage-

ment des Kreises die nachfolgend benannten Infor-

mationen binnen der jeweils genannten Fristen un-

aufgefordert und möglichst digital zur Verfügung: 

 

- (…) 

 

- unterjährige Berichte vier Wochen nach Quartal-
sende (…). Sollten innerhalb dieser Frist nicht alle 

Buchungen erfolgt sein, so sind die betroffenen 

Positionen unter Nennung eines Hinweises hoch-

zurechnen oder zu schätzen, 

 

Schnellere Lieferung der Quartalszahlen. 

Schätzungen bzw. Hochrechnungen er-

scheinen aufgrund von Erfahrungen zu-

mutbar. Dies ermöglicht vor allem eine 

schnellere Einleitung von ggf. notwendi-

gen Gegenmaßnahmen.  

 

Überschrift 4 Betreuung der Mandatsträger 5 Betreuung der Mandatsträger 

 

Anpassung der Nummerierung 

 


